
 

              Landratsamt Schwäbisch Hall 

 

 
 

E I N V E R S T Ä N D N I S E R K L Ä R U N G  
 

der/des Erziehungsberechtigten bei Zulassung auf Minderjährige 
 
 
Grund für die Zulassung des Fahrzeugs auf eine/(n) minderjährigen Fahrzeughalter(in): 
 

 Schwerbehinderung des/der Minderjährigen nach § 3a Kraftfahrzeugsteuergesetz 

 Teilnahme der/des 17-jährigen PKW-Halterin/s am „Begleiteten Fahren ab 17“ („BF17") 

 Minderjährige/r besitzt die erforderliche Fahrerlaubnis für das zulassungspflichtige 
Fahrzeug (Leichtkraftrad, Zugmaschine, …) 

 
Schwerbehindertenausweis, BF17-Bescheinigung bzw. Führerschein mit entsprechender 
Qualifikation sind vorzulegen. 
 
 
Als gesetzliche(r) Vertreter(in) meines Sohnes/ meiner Tochter: 
 

Name des/der Minderjährigen 

 
Vorname 

Geburtsdatum 

 
Geburtsort 

Straße, Hausnummer 

 
PLZ, Wohnort 

 
erkläre ich mich/erklären wir uns damit einverstanden, dass auf ihn/sie vor Erreichen der 
Volljährigkeit ein Kraftfahrzeug zum Verkehr zugelassen wird. Für sämtliche, aus der Zulassung 
des Kraftfahrzeugs entstehenden Verpflichtungen übernehme(n) ich/wir die persönliche Haftung. 
 
Der anfallende Schriftverkehr soll an folgende(n) Vertretungsberechtigte(n) gerichtet werden: 
 

Name der/des Vertretungsberechtigten 

 
Vorname 

Straße, Hausnummer  

 
PLZ, Wohnort 

 

Unterschrift des Vaters (Vor- und Zuname) 
 
 
 

Unterschrift der Mutter (Vor- und Zuname) 

 
Bei gemeinsamem Sorgerecht sind die Unterschriften sowie Ausweise beider gesetzlicher 
Vertreter erforderlich. Bei alleinigem Sorgerecht genügen Unterschrift und Ausweis 
der/des Sorgeberechtigten in Verbindung mit einem entsprechenden Nachweis. 


